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Artikel 9
1. Jeder hat ein Recht auf Freiheit und Sicherheit der Person. Niemand 

darf willkürlich festgenommen oder verhaftet werden. Niemand darf 
seiner Freiheit beraubt werden, es sei denn, aus solchen Gründen 
und in solcher Weise, die durch Gesetz vorgesehen sind.

2. Jeder Festgenommene muß bei seiner Festnahme über die Gründe 
seiner Festnahme und unverzüglich über die gegen ihn erhobenen 
Beschuldigungen unterrichtet werden.

3. Jeder Festgenommene oder aufgrund eines Vergehens Verhaftete 
muß unverzüglich einem Richter oder einem zur Ausübung der 
richterlichen Gewalt gesetzlich ermächtigten Beamten vorgeführt 
und innerhalb einer angemessenen Frist einem Verfahren unter
worfen oder aber freigelassen werden. Es darf nicht zur allgemeinen 
Regel werden, daß Personen in Erwartung ihres Verfahrens in Ge
wahrsam gehalten werden. Die Freilassung kann von einer Sicher
heitsleistung für das erneute Erscheinen vor Gericht in jedem weite
ren Stadiums des Verfahrens und, wenn nötig, für das Erscheinen zur 
Urteilsvollstreckung abhängig gemacht werden.

4. Jeder, der seiner Freiheit durch Festnahme oder Haft beraubt ist, ist 
berechtigt, ein Gerichtsverfahren zu beantragen, damit das Gericht 
unverzüglich über die Rechtmäßigkeit seiner Haft entscheiden und 
seine Freilassung verfügen kann, wenn seine Haft nicht rechtmäßig 
ist.

5. Jeder, der unrechtmäßig festgenommen oder seiner Freiheit beraubt 
worden ist, hat einen Rechtsanspruch auf Schadenersatz.

Artikel 10
1. Alle ihrer Freiheit beraubten Personen sind menschlich und mit 

Achtung vor der dem Menschen eigenen Würde zu behandeln.
2. a) Angeklagte Personen sind — außergewöhnliche Umstände aus

genommen — von Strafgefangenen getrennt zu halten und einer 
gesonderten Behandlung zu unterwerfen, die ihrem Status als 
Untersuchungshäftling angemessen ist.


